
für Mitglieder der ÖZEPA  

Österr. Vereinigung der Zellstoff-  

und Papierchemiker und -techniker 

Danke für die Einladung und Vermittlung an: 



Es ist uns ein Anliegen, das in unzähligen Vorträgen transportierte Wissen möglichst 
weit zu verbreiten. Deshalb ist es Ihnen zulässig, Daten, Bilder, Grafiken, Texte und 
sonstige Inhalte aus den hier veröffentlichten Vorträgen in nicht komerzieller Weise 
für Ihre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Ihrem Unternehmen unter der 

Quellenangabe: 

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH  / bsc.st 
zu verwenden! 

Eine komerzielle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstätigkeit gegen Entgelt, Verfassen 
von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung auf Grundlage Ihrer zu tätigenden Anfrage mit allen Ihrerseits dazu 
erforderliche Fakten nicht zulässig. 

Alle Rechte vorbehalten! 

Die Rechte des Schöpfers oder Urhebers an einem  
Werk - das Urheberrecht - entstehen mit der Schaffung  
des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie einer  
Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedürfe © 



    Eigentümer oder Arbeitgeber sagt zum BSB: 



 § 39 Instandhaltung und Nutzung 

(1) Der Eigentümer hat dafür zu sorgen,  dass die 
baulichen Anlagen in einem der  Baubewilligung,  
der Baufreistellungserklärung und den 
baurechtlichen Vorschriften entsprechenden 
Zustand erhalten werden. 

(2) Der Eigentümer hat eine bewilligungswidrige 
Nutzung zu unterlassen. Er trägt die Verantwortung, 
dass auch andere Verfügungsberechtigte keine 
bewilligungswidrige Nutzung ausüben. 

(3) ... 



 § 43 Erhaltungspflicht 

(1) Die Eigentümer von Anlagen, für deren 
Herstellung eine Baubewilligung notwendig ist, 
oder die auf Grund von Auflagen (§ 18 Abs. 4 
und 5) hergestellt worden sind, müssen diese in 
einem Zustand erhalten, der den Anforderungen 
des § 26 unter Bedachtnahme auf ihre 
Verwendung entspricht. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für Vorhaben nach § 7. 



§ 34 Vermeidung und Behebung von Baugebrechen 

(1) Der Eigentümer eines Bauwerks hat dafür zu sorgen, 
dass dieses in einem der Bewilligung (§ 23) oder der 
Anzeige (§ 15) entsprechenden Zustand ausgeführt 
und erhalten und nur zu den bewilligten oder 
angezeigten Zwecken (z. B. landwirtschaftlicher 
Betrieb bei landwirtschaftlichem Wohngebäude) 
genutzt wird. Er hat Baugebrechen zu beheben. 

(2) ... 



§ 17 Instandhaltung, Reinigung, Prüfung 
(1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, dass die Arbeitsstätten 

einschließlich der Sanitär- und Sozialeinrichtungen, die 
elektrischen Anlagen, Arbeitsmittel und Gegenstände der 
persönlichen Schutzausrüstung sowie die Einrichtungen zur 
Brandmeldung oder -bekämpfung, zur Erste-Hilfe-Leistung und 
zur Rettung aus Gefahr ordnungsgemäß instand gehalten und 
gereinigt werden. 

(2) Arbeitgeber haben unbeschadet der in den folgenden 
Abschnitten dieses Bundesgesetzes vorgesehenen besonderen 
Prüfpflichten dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen, 
Arbeitsmittel, Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung 
sowie Einrichtungen zur Brandmeldung oder -bekämpfung 
und zur Rettung aus Gefahr in regelmäßigen Abständen auf 
ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden und 
festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden. 



§ 13 Prüfungen (sinngemäße Wiedergabe) 
(1) Einmal jährlich, längstens 15 Monate auf ordnungsg. Zustand prüfen: 

(1) Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 

(2) Alarmeinrichtungen 

(3) Klima- oder Lüftungsanlagen 

(4) Brandmeldeanlagen 

(2) Löschgeräte und Löschanlagen alle 2 Jahre, längstens 27 Monate. 

(3) Nach Instandsetzungen, Änderungen oder bei Zweifel am Zustand, Anlagen 
und Einrichtungen (Abs. 1 und 2) auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. 

(4) Prüfungen (Abs. 1 bis 3) von geeigneten, fachkundigen und berechtigten 
Personen (zB Gewerbetreibende, ... qualifizierte Betriebsangehörige) nach RdT. 

(5) Aufzeichnungen mindestens drei Jahre in der Arbeitsstätte aufbewahren. 
Entfall  von Aufzeichnungen bei Löschgeräten, wenn Aufkleber vorhanden. 

(6) Funktion von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und Orientierungshilfen 
monatlich durch Augenschein. Kontrolle von geeigneten, unterwiesenen 
Personen. Aufzeichnungen sechs Monate in der Arbeitsstätte aufbewahren. 
Entfall bei selbstprüfenden Anlagen. 





• Gewerbeordnung 

• Allg. Schutzbestimmungen 

  für Personen 

• ArbeitnehmerInnenschutz 

• AschG (Allg. Schutzbest.) 

• ArbeitsstättenVO (Gebäude) 

• ArbeitsmittelVO (Geräte) 

• ElektroschutzVO (ET) 

• KennVO (Kennzeichen) 

• DokumentationsVO 

• etc. 

• Behindertengleichstellungsgesetz 

• Ü-Frist bis 31.12.2015 

Bundesgesetze, VO 

Normen (ÖN, EN) Richtlinien, TRVB ÖVE 

Landesgesetze, VO 

• 9 Baugesetze  

• 9 Feuerpolizeigesetze 

• 9 Veranstaltungsgesetze 

• 9 Pflegegesetze 

• etc. 



Schutzgesetze – auch als 
„Schutznormen“ oder als 

„Verbotsnormen“ bezeichnet – 
dienen dem Schutz und der 

Sicherheit von Mensch und Tier 
durch abstrakte und generelle 

Rechtsvorschriften. 



Oberste Leitung (Geschäftsführung, 
    Kollegialie Führung, Vorstand, etc.) 





Brandschutzbeauftragte nach Abs. 1 sind zu folgenden 
Aufgaben heranzuziehen:   

1. Maßnahmen nach § 45 Abs. 2 bis 6,   
2. Information der Arbeitnehmer/innen über das 

Verhalten im Brandfall,  
3. Durchführung der Eigenkontrolle i.S.d. einschlägigen 

Regeln der Technik,  
4. Bekämpfung von Entstehungsbränden mit Mitteln der 

ersten und erweiterten Löschhilfe, 
5. Evakuierung der Arbeitsstätte und  
6. Vorbereitung eines allfälligen Feuerwehreinsatzes.  



(2) Es ist eine Brandschutzordnung zu erstellen...  
(3) Es ist ein Brandschutzbuch zu führen. In diesem sind 

festzuhalten: ... 
(4) Es ist ein Brandschutzplan nach den einschlägigen Regeln der 

Technik in Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen 
Feuerwehrkommando zu erstellen.  

(5) Es sind mindestens einmal jährlich Brandalarm- und 
Räumungsübungen durchzuführen... 

(6) Alle Arbeitnehmer/innen, die in jenen Bereichen beschäftigt 
werden, in denen die den erhöhten Brandschutz  begründenden  
Verhältnisse vorliegen, sind in der ordnungsgemäßen 
Handhabung der Löschgeräte zu unterweisen. 



Download im Bereich "Technik und Recht aktuell" 
 Betriebsbrandschutz  Haftung/Entscheidungen 



§ 17 - Betriebsbrandschutz
Eigenkontrolle 



Die „Brandschutz-Eigenkontrollen“ umfassen die regelmäßige Überprüfung der Betriebe (siehe 
Pkt. 3) auf Brandsicherheit. Sie haben anhand eines vorher ausgearbeiteten Kontrollplanes zu 
den festgelegten Kontrollterminen (Muster lt. Anhang 2) zu erfolgen. Das Ergebnis der Eigen-
kontrollen und die  getroffenen Maßnahmen zur Mängelbehebung sind  im Brandschutzbuch 
festzuhalten. 
Hinweis: Brandschutz-Eigenkontrollen ersetzen grundsätzlich nicht solche Prüfungen, wie sie z.B. 
gemäß  Elektroschutzverordnung oder Installations-TRVB vorgesehen sind. 
Das Brandschutzbuch ist mindestens vierteljährlich - bei aktuellen Mängeln sofort - der 
zuständigen Stelle (z.B. Betriebsleiter, Geschäftsführer oder einem Arbeitssicherheits-
beauftragten) zur Kenntnis und Gegenzeichnung  vorzulegen. 
Bei der „Brandschutz – Eigenkontrolle“ ist gleichzeitig die Einhaltung der Brandschutzordnung zu 
überwachen und im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle (z.B. Betriebsleiter, Geschäfts-
führer oder einem ev. Arbeitssicherheitsbeauftragten) die Abstellung der vorgefundenen 
Mängel zu veranlassen. 



Kontrollplan für die Brandschutz-Eigenkontrollen 
Der Brandschutzbeauftragte hat im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle (z.B. Betriebsleiter, 
Geschäftsführer oder einem ev. Arbeitssicherheitsbeauftragten) einen Kontrollplan für die 
Durchführung der „Brandschutz-Eigenkontrolle“ zu erstellen. Der gesamte Betrieb ist 
entsprechend der darin festgelegten Fristen regelmäßig auf Brandsicherheit zu kontrollieren. 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Organisation / Organisatorische Brandschutzmaßnahmen 
Brandschutzordnung, Alarmplan, Brandschutzplan, Fluchtwegplan, Schulungen, Übungen, 
periodische Überprüfungen, Instandhaltungen, Revisionen, etc. 
Elektrische Betriebseinrichtungen (überwiegend Augenscheinskontrollen) 
Ortsveränderliche Betriebsmittel, Schaltkästen, Batterieladestationen, Wärmegeräte, 
Leuchtmittel, Potenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen, etc. 
Mechanische und sonstige Einrichtungen 
Lüftungsanlagen, Absauganlagen und Leitungen, Staubfiltersäcke, Maschinenzustand und 
Reinigung, Schweißgeräte, Hubstapler, etc. 
Heizungsanlagen, Einzelfeuerstätten 
Heizräume (Lagerungen, Lüftung, Reinigungsöffnungen), Feuerstätten, Ölrückstände, 
Tropftasse, Brennstofflagerungen, Bedienungsvorschrift 
Lagerungen 
Freihalten von Fluchtwegen und Notausgängen, Lagerung gefährlicher Stoffe, , etc. 
Allgemeine Ordnung 
Verkehrs-, Flucht- und Feuerwehrangriffswege, Hinweiszeichen und Schilder, Rauchverbot 
und Raucherinseln, Sauberkeit, brennbare Abfälle und Putzlappen, Verpackungsmaterial, 
Hauptabsperrvorrichtungen, Schlüssel 
Technische Brandschutzeinrichtungen 
Bauliche Brandschutzeinrichtungen 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Organisation / Organisatorische Brandschutzmaßnahmen 
Brandschutzordnung, Alarmplan, Brandschutzplan, Fluchtwegplan, Schulungen, Übungen, 
periodische Überprüfungen, Instandhaltungen, Revisionen, Freigabescheine, etc. 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Elektrische Betriebseinrichtungen (überwiegend Augenscheinskontrollen) 
Ortsveränderliche Betriebsmittel, Schaltkästen, Batterieladestationen, Wärmegeräte, 
Leuchtmittel, Potenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen, etc. 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Mechanische und sonstige Einrichtungen 
Lüftungsanlagen, Absauganlagen und Leitungen, Staubfiltersäcke, Maschinenzustand und 
Reinigung, Schweißgeräte, Hubstapler, etc. 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Heizungsanlagen, Einzelfeuerstätten 
Heizräume (Lagerungen, Lüftung, Reinigungsöffnungen), Feuerstätten, Ölrückstände, 
Tropftasse, Brennstofflagerungen, Bedienungsvorschrift 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Lagerungen 
Freihalten von Fluchtwegen und Notausgängen, Lagerung gefährlicher Stoffe, etc. 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Allgemeine Ordnung 
Verkehrs-, Flucht- und Feuerwehrangriffswege, Hinweiszeichen und Schilder, Rauchverbot 
und Raucherinseln, Sauberkeit, brennbare Abfälle und Putzlappen, Verpackungsmaterial, 
Hauptabsperrvorrichtungen, Schlüssel 

www.brandschutzinfo.at 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Technische Brandschutzeinrichtungen 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Bauliche Brandschutzeinrichtungen - Feuerschutztüren und -tore 



Kontrollgegenstände nach TRVB 120 O (entsprechend der Tabelle im Anhang 2) 
 

Bauliche Brandschutzeinrichtungen - Brandabschottungen und Brandschutzklappen 

BSK: starre Befestigung fehlt 

Brandschutztuch? 

Folienabschottung? 
















